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Miscelle.

Freie Leute im Schéachental.

Dierauer sagt in seiner Geschichte der Schweizerischen Eid-
genossenschaft bei Beschreibung der stindischen Verhiltnisse Uris
im 13, Jahrhundert: ,,Endlich steht es auBer Zweifel, daB ein nicht
unbedeutender Grundbesitz, zumal in dem nach Osten sich ab-
zweigenden Schichental, das Eigengut vollfreier Leute war, und
daf} diese freien Bauern in Verbindung mit den einer milden
Herrschaft sich erfreuenden ,Gotteshausleuten‘ des ziircherischen
Frauenstiftes die spiteren Geschicke Uris wesentlich bestimmten. 1)

Oechslis AuBerungen in , Anfinge der schweizerischen Eid-
genossenschaft lauten auch in Riicksicht auf diese Schachen-
taler Leute bedeutend vorsichtiger.?) ,,Es gab zwar freies Grund-
eigentum im Tale, aber wenigstens formell keine freien Bauern.
Und in der diesem Werke beigelegten Karte ist fiir das Schichen-
tal einzig ,,freies biuerliches Eigen‘ eingezeichnet.

Die Meinung, es habe von Anfang an im Schichentale freie
Leute und freies Eigen gegeben, stiitzt sich auf folgenden Vor-
gang: Im Jahre 1290 legten eine groBere Anzahl schiachentalischer

1) Bd. I3, S. 102, vgl. auch S. 244, Anm. 15. Dieser Meinung folgend
P. Schweizer in Quellen zur Schweizer Geschichte, Bd. 15, 2, S. 570: ,,Denn
auch in Uri diirfte neben den Gotteshausleuten der Abtei cine Genossen-
Schaft Freier bestanden haben.“ Die beigelegte Karte zeigt denn auch
freie Leute im Schichentale eingezeichnet; wobei allerdings nicht verstind-
lich ist, wieso Habsburg zur Zeit der Urbaraufnahme iiber diese Schichen-
taler Freien Grafschaftsrechte besessen hitte, wie das die Legende der
Karte will. Mit geringer Einschrinkung hat sich Heuslers Schweiz. Ver-
fassungsgeschichte die gleiche Ansicht zu eigen gemacht; es heiBt dort
S. 54: , Auch gab es im hinteren Schichental vereinzelte freie Grundeigen-
tiimer, wohl freie Kénigsleute, die vom K¢nig oder vom Reichsvogt die
Erlaubnis zur Rodung herrenlosen Waldes und dann ihren Bifang zu cigen
€rhalten hatten.*

%) Z. B S. 31,



-

Grundbesitzer — iiber 80 Personen beiderlei Geschlechts — auf
einzelne ihrer Liegenschaften jiahrliche Zinsé. Diese Zinse waren
bestimmt, der Ausstattung der im schichentalischen Dorfe Spi-
riigen zu griindenden Kirche zu dienen. Ausdriicklich nur zum
Zwecke groBerer Sicherung des Zinseinganges wurden die zins-
belasteten Liegenschaften auBerdem noch an den Kirchherrn der
Kirche Biirgeln, als der Mutterkirche Spiringens, aufgelassen und
gegen die schon bestellten Jahreszinse den Auflassenden zu Erb-
zinsrecht wieder zuriickgegeben. Zum Teil wurde iiberhaupt eine
bloB zukiinftige Auflassung der zinsbelasteten Liegenschaften,
unter Zuriickempfang zu Erbzinsrecht, in Aussicht genommen.?)

Aus diesem Vorgange den SchluBl zu ziehen, es seien im
Schichentale freie Leute und freies Eigen vorhanden gewesen,
wie dies die eingangs angefiihrten Zitate tun, scheint mir nun
aber nicht berechtigt. .

Einerseits galt grundsitzlich jeder Urner Taleinwohner, von
dem ein anderer Stand nicht positiv feststand, als Gotteshaus-
mann, d. h. als Horiger der Fraumiinsterabtei St. Felix und
Regula in Ziirich.!) Andrerseits fallt die oben beschriebene Dotie-
rung der Kirche Spiringen durch eine Anzahl dortiger Kirch-
genossen -- wie nun nachzuweisen ist — keineswegs aus dem
Rahmen der Verfiigungsfihigkeit der Fraumiinsterleute iiber den
der Abtei gehorenden Grund und Boden.

Bei der Dotierung der Spiringer Kirche handelt es sich nun
in Tat und Wahrheit nicht um bloBe Auflassungen von Liegen-
schaften mit Rickempfang zu Erbleihe, sondern zuniachst und
hauptsidchlich um Giiltbestellungen, um das Legen von Zinsen
auf Liegenschaften zu Gunsten der Kirche Spiringen, die da-
durch an den Zinsen selber — wohl verstanden nicht an den
Liegenschaften — ein immobiliares Recht gewann. Einzig -—
und das ist auch das privatrechtsgeschichtlich merkwiirdige dieser
Zuwendung — wird nun diese Giiltbestellung mit der ihr eigent-
lich inkongruenten Form der Erbleihe nachtraglich ver-
bunden.

%) Die Urkunde ist unter falschem Datum abgedruckt im Geschichts-
freund 3, S. 2321{f., vgl. auch Oechsli; Regesten, No. 314,
4) Vgl. dazu z. B. Qechsli, Anfinge, S. 31 und S. 189 ff
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Also es werden nachtraglich — oder das ist wenigstens
in Aussicht gestellt — die betreffenden Liegenschaften aufgelassen
und von den auflassenden Eigentiimern zu ewiger Leihe gegen
den vorher schon bestellten Zins zuriickerstattet; die Giilterrich-
tung wird zu mehrerer Sicherheit fiir den Zinsberechtigten in
der Form der Bestellung der Erbleihe ganz einfach wiederholt.
Es hat das seinen Grund darin, daB die bloBe Zinsbestellung,
vVerbunden mit Riickgriff auf das Gut bei Ausbleiben des Zinses,
sich noch nicht recht eingebiirgert hatte, und man deshalb zur
Sicherung pleonastisch die Form der Erbleihe — aus der
die Gilt sich ja entwickelt hat — zugleich mit der bloBen Giili-
bestellung anwandte.’) Wenig spiter ist diese Umstindlichkeit
auch in Uri nicht mehr notwendig. Bei einer Altarstiftung in
der Altdorfer Kirche von 1317¢) geniigt bloBe Zinsbestellung,
;)hne nachherige Wiederholung des Geschifts in Form von Erb-
eihe,

Wenn auch anldBlich der Zinsbestellungen etwa von ,,propria
Possessiones* oder von ,proprietates possessionum‘‘ die Rede
ist, von denen Zinse geschenkt oder die aufgelassen wiirden,
SO braucht damit keineswegs landrechtlich freies Eigen vorzu-
liegen, kann darunter ebensogut hofrechtliches Eigen verstanden
werden. Nach auBen erschiene dabei die Abtei, im internen Ver-
kehr der Hofgemeinde die horigen Erbbesitzer, als Eigentiimer
der Liegenschaften.’) Und in unserem Falle handelt es sich ja
auch einzig um Zuwendungen von Zinsen, innerhalb der Grund-
herrschaft. Denn die Spiringer Kirche wird zur Filiale Biirgelns,
deren Patronat ebenfalls der Ziircher Abtei zustand.

Uber die weitgehende Verfilgungsfihigkeit der Fraumiinster-
hérigen unterrichten folgende Quellen :

Im Jahre 1317 iibertrigt Wettingen einen seiner Urner
Hérigen in die Horigkeit der Fraumiinsterabtei in der Weise,

) Ahnliche Mischformen zwischen Erbleihe und bloBem Rentenkaufe
Weist Arnold, Geschichte des Eigentums in den deutschen Stidten, S. 103 i,
fiir stidtische Verhiltnisse nach.

- %) Vgl. Geschichtsfreund 41, S. 50.

‘) Vgl. iiber die Abgrenzung von landrechtlichem und hofrechtlichem

Eigen 2 B.: Heusler. Institutionen 1. S. 33 ff.
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daB er nunmehr als Eigenmann der Abtei die gemeine Ver-
waltung seines Vermogens haben, kaufen, verkaufen, Vertrige
schlieBen koénne und alles und jedes vollbringen diirfe, wie die
iibrigen Horigen der Abtei Ziirich in Uri, als ob dieser frithere
Wettinger Horige von einer ancilla der Ziircher Abtei stammte.”)

Dies wird illustriert durch eine Stelle der Offnung des der
Fraumiinsterabtei gehorenden Hofes Winkel (bei Biilach), wo
es heifit: ,,Es mag ouch ein jecklich Gotzhusman, der an sant
Felix und sant Regelen Ziirich gehort, zwiirent im jar ze meien
oder ze herbstgerichten daz sin vergeben won er wil oder daz
einem hund an sin swantz binden...“?) Ahnlich die Offnung des
der Fraumiinsterabtei gehorenden Hofes Kloten: ,,well da an
St. Rigeln gehorent, die sint als frei die ithr gut mogend geben,
wohin oder wem sy wollind. . . ?)

Die gleiche Rechtsstellung ist auch fiir die Urner Horigen
der Abtei anzunehmen. Und so bemerkt auch Oechsli fiir Uri
richtig: ,,Es scheint, daB die Gotteshausleute im 13. und 14.
Jahrhundert zur VerduBerung der Erblehen keiner Zustimmung
von Seiten der Abtissin mehr bedurften.‘ 1) Und wie schon oben
erwiahnt, belasten ferner im Jahre 1317 eine ganze Reihe urne-
rischer Grundbesitzer ihre Liegenschaften mit Zinsen zu Gunsten
eines Altars in der Altdorfer Kirche, vollziehen also im Grunde
genommen das gleiche Geschift wie die Schichentaler Dona-
toren im Jahre 1290. Die Abtissin von Ziirich bestitigt diese
Stiftung von 1317 nicht etwa in ihrer Eigenschaft als Grund-
herrin, sondern als Patronin der bedachten Kirche von Altdorf.
Und als Patronin von Biirgeln hat sie ja auch den Dotations-
brief fiir die Spiringer Kirche mitbesiegelt. Es besteht kein Grund
zu der Annahme, daB an diesen Zuwendungen fiir den be-
treffenden Altar ausschlieBlich freie Leute und freies Eigen be-
teiligt gewesen waren.

%) Geschichtsfreund 8, 39. Die gleiche Umschreibung der Verfiigungs-
freiheit von Fraumiinsterleuten kommt auch sonst bei der Schenkung von
Hérigen an die Abtei mehrfach vor. Vgl. G. v. WyB, Urkunden zur Ge-
schichte der Abtei Ziirich, S. 290.

%) Archiv fiir Schweiz. Geschichte VI, S. 15.

10) Anfinge, S. 38 f.
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Demnach durften die Fraumiinsterleute iiber ihr hofrecht-
liches Eigengut innerhalb der Grundherrschaft wohl auch in Uri
frei verfiigen, und damit fillt die Notwendigkeit dahin, im
Schichentale freic Leute und landrechtlich freie Liegenschaften
anzunehmen. Es konnen die Spiringer Donatoren ebensogut
Forige der Fraumiinsterabtei gewesen sein ') und auch die von
thnen mit Zinsen belasteten Liegenschaften der Urner Grund-
herrschaft der Abtei gehért haben. Und wenn nach dem Ge-
sagten diese Annahme f{reisteht, so ist sie damit auch wahr-
scheinlich. Denn fiir den Urner Taleinwohner galt eben die
Horigkeit an St. Felix und Regula als die iibliche Rechts-
stellung.

Basel. Jacob Wackernagel.

11) Die Namen dreier Spiringer Donatoren von 1290 kehren in e¢inem
Gefillrodel der Abtei von 1300/21 wieder; die Identitit der Personen ist
wahrscheinlich. Es sind Walter Holzli, Peter Murmann und Conrad Fiirst;
vergl. Oechsli, Reg., S. 135*f. Dies deutet entschieden darauf hin, daf§
diese drei Hérige der Abtei waren. Uberdies ist auch Abteigut im Schichen-
tal hiufiger bezeugt als nach den Angaben von Oechslis Karte. Der ge-
hannte Rodel von 1300/21 erwihnt nidmlich mehriach Abgaben von Giitern
in Menzingen, worunter nicht Menzigried bei Sisikon anzunehmen ist,
wie Oechsli, Reg., S. 136* vermutet, sondern wohl eher das schichen-
taische Dorf Muenigingen, das in der Spiringer Urkunde von 1290 er-
wihnt ist.



	Freie Leute im Schächental

